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Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger
Fanni – Oder: Wie rettet man ein Wirts-
haus? Ist gerade ein Film der in den baye-
rischen Kinos läuft. Es zeigt den Weg einer 
Dorfgemeinschaft in Pischelsdorf (gar nicht 
so weit von unserer Gemeinde entfernt), 
die in Eigenleistung ein altes Wirtshaus ret-
ten, das seit 40 Jahren nicht mehr genutzt 
wurde. Am Ende schafft die kleine Dorf-
gemeinschaft dies und darf sich nun über 
einen eigenen Treffpunkt in der Ortsmitte 
freuen. 
Und es zeigt vor allem noch etwas: Wenn man etwas erreichen will, 
dann muss man daran glauben. Und dass eine Gemeinschaft schon 
immer viel erreichen konnte und kann. 
Auch in unserer Gemeinde gibt es dafür dutzende positive Beispiele: 
Gerade hat unsere Nachbarschaftshilfe wieder ihre Jahreshauptver-
sammlung abgehalten und eine sehr stolze Bilanz abliefern können. 
Aber natürlich sind auch alle anderen Vereine ein Ausdruck von viel 
Gemeinschaft und Zusammenhalt.
Unser Brotbackhaus, das langsam aber sicher nun bald fertiggestellt 
sein wird ist so ein Beispiel. Viele fragen immer wieder: Wollt Ihr da-
mit den örtlichen Bäckern Konkurrenz machen? Nein, das können wir 
weder fachlich (ich habe vor gelernten Bäckern den allerhöchsten Re-
spekt!), noch war es jemals unser Ziel. Das Backhaus soll einzig und 
allein wieder eine weitere Möglichkeit sein, dass sich Menschen in un-
serem Ort treffen, Gemeinsamkeiten pflegen und dadurch Verbindun-
gen geschafft werden. Weiterhin ist es wichtig, Treffpunkte im Ort zu 
bilden. Unsere Wirtshäuser haben keine Stammtische mehr! In unse-
ren Geldinstituten kommen kaum noch Kunden, alles geschieht online. 
Also, darum ein Backhaus mit einer gemütlichen Eckbank, in dem man 
gemeinsam Brot backen kann, seinen Geburtstag feiern oder einfach 
mal einen Stammtisch abhalten kann. Das ist das Ziel. Und was mich 
freut, dank sehr großzügiger Unterstützung und Spenden schaffen wir 
das alles in Eigenleistung. Heute nicht mehr ganz so selbstverständlich 
wie früher. Und sollten Sie daran kein Interesse haben, dann haben wir 
in absehbarer Zeit weitere Möglichkeiten für Gemeinschaft.
Wir wollen eine Spendenaktion aufrufen um Defibrillatoren in weite-
ren Ortsteilen zu installieren. Hier hoffen wir auf viele Geldspenden 
durch Sie. Auch die ersten Genossenschaften stehen schon vor der 
Türe für Wohnungsbau und Energieerzeugung. In beiden Bereichen 
wollen wir aus der Gemeinde für die Gemeinde etwas schaffen und 
umsetzen. Daher unterstützen Sie uns bitte hierbei und seien auch Sie 
ein Teil unserer Gemeinschaft! Nur gemeinsam ist man stark! 
Ansonsten wünsche ich wie immer viel Spaß beim Lesen und stehe bei 
Fragen gerne zur Verfügung! 

Ihr

Richard Reischl 
Erster Bürgermeister
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Informationen aus dem Rathaus 

Download Hebertshausen-App
über AppStore über Google Playstore

Hunde bitte an die Leine!
Noch bis 15. Juli gilt eine besondere Aufsichtspflicht und ein Anlein-
gebot für Hunde auf und an allen Grünflächen.
Um die wild lebenden Tiere zu schützen, sollten Hunde in der Brut- 
und Setzzeit an der Leine geführt werden. Dies gilt sowohl in Wald 
und Flur, als auch auf allen anderen freien Grünflächen wie bei-
spielsweise Parks oder Wiesen. Grundsätzlich gilt das Leinengebot 
überall dort, wo sich Wildtiere aufhalten könnten. Innerorts werden 
so vor allem brütende Vögel geschützt.
Stöbernde Hunde können die brütenden, aufziehenden oder gebä-
renden Wildtiere stören und so die Nachkommen gefährden. Daher 
sind Hundehalter aufgefordert, Rücksicht zu nehmen und die Hun-
de nicht frei herumlaufen zu lassen.

Verbandsbeitrag Höllgraben für 2025:
Der Wasserverband Höllgraben weist darauf hin, dass zum 
01.06.2025 wieder der Verbandsbeitrag fällig wird.
Wir möchten die Barzahler daran erinnern, dass der Beitrag recht-
zeitig auf das Bankkonto des Wasserverbandes Höllgraben BIC: 
GENODEF1DCA, IBAN: DE58 7009 1500 0000 7001 00 bei der 
Volksbank Dachau zu überweisen war. Sollte ein SEPA-Lastschrift-
mandat vorliegen haben wir den Betrag abgebucht.
Um die Beitragszahlung möglichst bequem und einfach zu gestal-
ten, bitten wir Sie, uns ein SEPA Mandat zu erteilen.
Für weitere Rückfragen steht der Verbandsvorsitzende Johannes 
Böswirth, Tel.: 08131/26358 zur Verfügung.
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Das Rathaus
Gemeinde Hebertshausen
Am Weinberg 1, 85241 Hebertshausen
Telefon 08131 /29286-0
Telefax 08131 /29286-200
poststelle@hebertshausen.de
www.hebertshausen.de

Öffnungszeiten Rathaus
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr
Öffnungszeiten Bücherei
Montag 12.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag 14.00 bis 20.00 Uhr

Durchwahlnummern des Rathauses im Überblick:

Bürgermeister
Hr. Reischl
Vorzimmer Fr. Heigl -110
Vorzimmer Fr. Kunze -111

Bauamt
Hr. Ratycz -170
Fr. Kirschner -140
Hr. Kölbl -268
Fr. Orthofer -265
Fr. Seethaler -190
Hr. Wedler -269

Bücherei
Fr. Möller -290
Fr. Dullinger -290

Bürgerbüro
Fr. Gattinger -220
Fr. Dürr -230
Fr. Lehner -222

Hauptverwaltung
Fr. Messner -210
Hr. Grabl -135
Hr. Gibfried -250
Fr. Ottenschläger -162

Kämmerei
Fr. Geisl -260
Hr. Reichelt -270
Fr. Renner -275

Kasse
Fr. Pohl -180
Fr. Metz -280

Personalamt
Fr. Stadtler -120
Fr. Stark -130

Verkehrsüberwachung -160660

Weitere Einrichtungen
Telefon

Bauhof 08139 /1819
Kläranlage 08139 /6837

Kinderbetreuung
Kindergarten/-krippe
Ampermoching

08139 /7475
St. Georg Kindergarten

08131 /28099520
Kinderkrippe im
Kinderhaus Weltentdecker

08131 /2972221
Waldkindergarten

www.waldzwergerl.de

Hort/Mittagsbetreuung
Kinderhaus
Weltentdecker

08131 /2972214
Offene Ganztagsschule

08131 /6666249
Mittagsbetreuung/Hort

08131 /6665038

Jugendzentrum
ZV Kinder- und
Jugendarbeit 08133 /6075

Kommunale Wohnungs-
baugesellschaft

08131/29286234

Kommunale
Energieunternehmen

08131/29286233

Alle aktuellen Informationen über die
Gemeinde Hebertshausen finden Sie auch unter:

www.hebertshausen.de

Personalausweis oder Reisepass direkt nach Hause schicken lassen

Sie können sich seit 01.05.2025 Ihr Ausweisdokument an der
Wohnungstür persönlich übergeben lassen. Voraussetzung
ist, dass Sie den Ausweisantrag innerhalb Deutschlands bei
der Behörde an Ihrem Wohnsitz stellen. Dieser Service kostet
15,00 € zusätzlich zur Gebühr und wird bei der Beantragung
beglichen.
Die Sendung mit dem Ausweisdokument wird nur Ihnen persön-
lich übergeben. Vor Übergabe der Sendung an der Wohnungstür
müssen Sie sich mit einem gültigen Ausweisdokument (Perso-
nalausweis, Reisepass) ausweisen. Sofern Sie eine Information
zum voraussichtlichen Liefertag wünschen, wird Ihnen der Zu-
stell-Dienstleister eine E-Mail zum voraussichtlichen Liefertag
senden. SMS oder andere Kommunikationsformen sind nicht zu-
gelassen. Sind Sie zum Zeitpunkt der Zustellung nicht zu Hause,
wird die Sendung mit dem Ausweisdokument sieben Werktage
in der Postfiliale zur Abholung aufbewahrt. Holen Sie innerhalb
dieser Zeit die Sendung mit dem Ausweisdokument dort nicht
ab, wird sie an Ihre Behörde weitergeleitet. Dort wird das Aus-
weisdokument bis zur Abholung aufbewahrt.

Bei Personalausweisen, elektronischen Aufenthaltstiteln und
eID-Karten für Unionsbürger ist die Option Direktversand nach
dem 16. Geburtstag möglich. Reisepässe können ab dem 18. Ge-
burtstag mit der Option Direktversand beantragt werden.
Der alte Reisepass/Personalausweis wird bei der Beantragung des
neuen Ausweisdokuments ungültig gemacht, weil der Postzu-
stelldienst ausschließlich die Postsendung mit dem neuen Aus-
weisdokument übergeben darf. Für die Identifizierung gegen-
über dem Postzustelldienst an der Wohnungstür ist ein zweites
gültiges Identitätsdokument (Reisepass oder Personalausweis)
erforderlich.

Der Direktversand an eine Wunschadresse oder an einen Neben-
wohnsitz ist nicht möglich. Grund: Kann die Sendung mit dem
Ausweisdokument nicht zugestellt werden, ist als Rücksende-Ad-
resse immer die Behörde an Ihrem Hauptwohnsitz vorgesehen.
Weiterführende Hinweise und Antworten auf häufig gestellte
Fragen sind im Personalausweisportal in der Rubrik „FAQ“ ver-
öffentlicht.
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Informationen aus dem Rathaus 
Hunde – Hinterlassenschaften
Unsere vierbeinigen Freunde gehören für viele von uns zur Familie 
und sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Um das Miteinander in unserer Gemeinde harmonisch zu gestalten, 
möchten wir Sie darauf hinweisen, dass im gesamten Gemeindege-
biet Hundetoiletten zur Verfügung stehen–und Sie herzlich darum 
bitten, diese konsequent zu nutzen.

Nicht entfernte Hundehaufen sind nicht nur unangenehm für Spa-
ziergänger, Kinder und andere Hundehalter, sondern auch ein hygi-
enisches Problem. Besonders auf Spielplätzen, Wiesen und öffentli-
chen Wegen stellen sie eine Gesundheitsgefahr dar.

Entleert werden die Hundekotbehälter alle 1 – 2 Wochen 
durch unseren Bauhof.

Unsere Bitte an Sie:
Nutzen Sie bitte bei jedem Spaziergang die bereitgestellten Hunde-
kotbehälter und entsorgen Sie die Hundehaufen dort. Entsprechen-
de Tüten werden regelmäßig aufgefüllt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Rücksichtnahme. 

Bei An- und Abmeldungen, sowie weiteren Fragen zur Hundehal-
tung, steht Ihnen Frau Annabell Lehner gerne zur Verfügung. Tel.: 
08131/29286 – 222 oder E-Mail: lehner@hebertshausen.de

Anbei finden Sie die Standorte unserer Hundekotbehälter: 

Gut zu wissen!
In Bayern ist das Nichtentfernen von Hundekot eine Ordnungswid-
rigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.
Laut dem Bußgeldkatalog für Umweltschutz in Bayern beträgt das 
Bußgeld für das Liegenlassen von Hundekot auf öffentlichen Flä-
chen zwischen 20 – 150 Euro. 
Die gesetzliche Grundlage dafür bildet das Bayerische Landesstraf – 
und Verordnungsgesetz (LStVG). 

Maßstab 1:10000
Erstellt am:

Auflistung der 
Hundekotbehälter
Ampermoching:

 ➔ Alternstraße
 ➔ Bründlstraße Friedhof
 ➔ Haimhauserstr. Richtung Amper-

brücke
 ➔ Brücke Grießlstraße

Hebertshausen:
 ➔ Am Eichenberg (Fußweg)
 ➔ Am Höllberg
 ➔ Johann-Hechenberger-Straße/

Ecke Mariabrunner Straße
 ➔ Krautgartenstraße
 ➔ Ludwig Thoma Ring 

(Am Mühlbach)
 ➔ Waldfriedenstraße 

Medicusdenkmal
 ➔ Münchner Straße/Akazienring
 ➔ Torstraße (Amperbrücke)
 ➔ Am Weinberg Spielplatz
 ➔ Bahnhofstraße (Bahnhof)
 ➔ Am Weinberg / Höhe des neuen 

Friedhofs
 ➔ Akazienring Zugang Schießstätte
 ➔ Neufeldstraße / Gasstation

Unterweilbach:
 ➔ Friedhof
 ➔ Feldweg Nähe Roßwachtstr.
 ➔ Bankerl am Bahngleis

Prittlbach:
 ➔ Spielplatz
 ➔ Kaistraße

Goppertshofen:

 ➔ Richtung Prittlbach 

 Bild: Gemeinde Hebertshausen
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Friedhofspflege im Gemeindegebiet

Die Pflege der Friedhöfe im Gemeindegebiet ist eine wichtige Auf-
gabe, die mit großem Engagement vom Bauhof der Gemeindever-
waltung übernommen wird. 
Insgesamt fünf Friedhöfe werden regelmäßig betreut und instand 
gehalten, um einen würdevollen Ort des Gedenkens für Angehörige 
und Besucher zu gewährleisten.

Friedhöfe im Gemeindegebiet: 
 ➔ Hebertshausen Friedhof (kirchlich und gemeindlich) an der 

Straße „Am Weinberg“, an der St. Georg Kirche 
 ➔ Hebertshausen neuer Friedhof (gemeindlich) an der Straße 

„Am Weinberg“, am Ortsende 
 ➔ Ampermoching neuer Friedhof (gemeindlich) an der Schul-

straße 
 ➔ Ampermoching alter Friedhof (kirchlich) Kirchenstraße, bei 

der Kirche St. Peter 
 ➔ Unterweilbach alter Friedhof (kirchlich) an der Röhrmooser 

Straße, bei der Kirche Mariä Geburt 
 ➔ Unterweilbach neuer Friedhof (gemeindlich) „Am Winkel-

moos“, nördlicher Ortsrand 
 ➔ Prittlbach Friedhof (kirchlich und gemeindlich) Kirchstraße, 

bei der Kirche St. Kastulus
 ➔ Waldruh Amperland, nähe Reipertshofen 

Neben der Grundpflege der Friedhöfe hat der Bauhof zahlrei-
che weitere Aufgaben im gesamten Gemeindegebiet zu be-
wältigen, wie z. B. Straßen und Wegeunterhalt, Pflege und In-
standhaltung der Spielplätze, Pflege von Grünanlagen, den 
Winterdienst oder die Instandhaltung öffentlicher Einrichtungen.  
Diese Vielzahl an Tätigkeiten erfordert eine sorgfältige Pla-
nung und Priorisierung der Arbeiten – auch auf den Friedhöfen. 

Ein zentraler Bestandteil der Friedhofspflege sind die Mäharbeiten, 
die in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. 
Dabei ist zu beachten, dass diese stark vom Wetter abhängig 
sind. Längere Regenperioden oder sehr trockene Phasen können 
den Zeitplan beeinflussen. Trotz sorgfältiger Ausführung kommt 
es immer wieder zu Beschwerden, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Mahd im unmittelbaren Umfeld von Grabstellen. 
Die Gemeindeverwaltung bittet hier um Verständnis.  
Die Pflege rund um die einzelnen Gräber ist sehr zeitintensiv und 
kann im Rahmen der allgemeinen Mäharbeiten nicht in dem Maße 
durchgeführt werden, wie es sich einzelne Grabnutzer wünschen. 
Ein schmaler Streifen unmittelbar um die Gräber wird vom Bauhof 
nicht gemäht. 
Die Pflege dieses minimalen Bereiches wäre mit einem enormen 
Aufwand verbunden und kann im Rahmen der Grundpflege nicht 
geleistet werden. 

Ein immer wiederkehrendes Thema, betrifft den Baumbestand auf 
den Friedhöfen. 
Bäume sind ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Ökosystems. 
Sie spenden Schatten, bieten Lebensraum für Tiere und tragen zur 
Artenvielfalt bei. Dass damit auch Laubfall und Fruchtbildung ein-
hergehen, ist Teil dieses natürlichen Prozesses. 
Diese natürliche Begleiterscheinung wird sich nicht vollständig ver-
meiden lassen. 
Auch optisch tragen Bäume zu einem schönen Naturbild bei und 
sind nicht wegzudenken auf den öffentlichen Friedhöfen. 
Die Gemeindeverwaltung bedankt sich für das Verständnis und die 
Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger – insbesondere derjeni-
gen, die mit eigener Initiative zur Pflege und Würdigung der Fried-
hofsanlagen beitragen.

Grabsteinprüfung 
Einmal jährlich ist die Gemeindeverwaltung dazu verpflichtet, alle 
Grabsteine auf den gemeindeeigenen und den von ihr verwalteten 
Friedhöfen zu prüfen und eine sogenannte Standsicherheitsprüfung 
durchzuführen. Dabei wird jeder einzelne Grabstein kontrolliert, ob 
er noch sicher auf dem Fundament verankert ist, oder ob die Gefahr 
besteht, dass er umfallen könnte. 
Sollte Ihr Grabstein lose sein, werden Sie automatisch von uns ange-
schrieben. Ist dies der Fall, bitten wir Sie, sich mit einem Steinmetz 
in Verbindung zu setzen, der die Standsicherheit Ihres Grabsteins 
gewährleisten kann.
Die Grabsteinprüfung wird voraussichtlich im Juni/Juli stattfinden. 

 Bilder: Gemeinde Hebertshausen
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5 „Öffentliche“ Veranstaltungen
Feste planen – Feste feiern:
Das Gaststättengesetz sagt wie
Information der Gemeindeverwaltung Hebertshausen

Aus gegebenem Anlass weißen wir auf die Bestimmung des § 12
Gaststättengesetz (GastG) hin.
Veranstaltungen wie z.B. Grillfeste, Vereinsjubiläen, Straßenfeste,
Sommerfeste, Maibaumfeiern etc., bei denen alkoholische Geträn-
ke gegen Entgelt abgegeben werden, bedürfen einer Erlaubnis nach
§ 12 GastG.
Ein gewerbsmäßiger Verkauf von Getränken ist auch dann gege-
ben, wenn der Gewinn für gemeinnützige Zwecke verwendet wird.
Der Antrag auf Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbe-
triebs ist bei der Gemeinde Hebertshausen, Zimmer 0.4 erhältlich,
die Erlaubnisgebühr beträgt 25,–, bzw. 30,– Euro
Dieser Antrag ist 14 Tage vor der Veranstaltung zu stellen, sodass
eine ordnungsgemäße Überprüfung und Bearbeitung möglich ist.
Gleichzeitig ist zu beachten, dass der Leitfaden für den sicheren Um-
gang mit Lebensmitteln, für ehrenamtliche Helfer, vom Bayerischen
Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
einzuhalten ist. Alle mit der Zubereitung und Abgabe der Speisen
und Getränken betrauten Personen müssen diesen Leitfaden erhal-
ten haben. Bei Bedarf erhalten sie diesen im Internet unter www.
stmugv.bayern.de, sowie im Rathaus Zimmer 0.4.

Um Beachtung wird gebeten, da die Gemeinde Hebertshausen ver-
pflichtet ist, die Einhaltung dieser Bestimmungen, die dem Schutz
der Öffentlichkeit und dem Bürger dienen, gewissenhaft zu über-
wachen und etwaige Verstöße dem Landratsamt Dachau mitzuteile.
Wenn Sie nur alkoholfreie Getränke und/ oder Speisen verabreichen
wollen, müssen Sie lediglich eine Veranstaltungsanzeige abgeben.
Veranstaltungen, Feste, Feiern Öffentliche Vergnügungsveranstal-
tungen sind nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LSTVG)
der zuständigen Behörde anzuzeigen.

Die Behörde setzt, soweit dies für einen geordneten Ablauf der Ver-
anstaltung notwendig erscheint, die erforderlichen Auflagen fest.
Im Wesentlichen werden – je nach Veranstaltung – zu folgenden
Punkten Auflagen erteilt:

➔ Veranstaltungsbeginn und- ende
➔ Ausschank und Speisenabgabe
➔ Toiletten
➔ Ordnungsdienst und Sicherheitsdienst
➔ Brandschutz
➔ Rettungswege
➔ Erste Hilfe
➔ Höchstbesucherzahl
➔ Technische Einrichtungen
➔ Musikdarbietungen
➔ Immissionsschutz
➔ Lärmschutzbeauftragter
➔ Parkplätze
➔ Plakatierungen
➔ Haftpflichtversicherung
➔ Mehrweggeschirr
➔ Jugendschutzgesetz

Im Zweifelsfall ist es ratsam, eine Veranstaltung auf jeden Fall anzu-
zeigen oder die Sachlage in einem persönlichen Gespräch abzuklä-
ren. Für Fragen steht Ihnen Frau Dürr, duerr@hebertshausen.de oder
08131 29286230 zur Verfügung.

Abzugsmengen zur Befüllung
von Schwimmbädern bzw.
Schwimmbecken bei der Abwasser-
abrechnung

Schwimmbäder und Pools im Freien können auf zwei Arten
befüllt werden. Über den eigenen Hauswasseranschluss oder
über ein Standrohr. Beim Standrohr wird der Verzicht auf die
Erhebung von Abwassergebühren automatisch geprüft, für
die Befüllung über den Hauswasseranschluss und damit die
Erfassung der entnommenen Wassermenge über den ge-
meindlichen Wasserzähler kann ein Antrag auf Verzicht der
Erhebung von Abwassergebühren gestellt werden. Die Frei-
menge wird in diesem Fall bei der nächsten Endabrechnung
berücksichtigt. Es gilt die satzungsgemäß festgesetzte Baga-
tellgrenze, das heißt vom Abzug ausgeschlossen ist eine Ab-
wassermenge bis 12 m³. Die Befüllung von Schwimmbädern
bzw. Schwimmbecken über den Gartenwasserzähler ist nicht
erlaubt.

Mitteilung der Großvieheinheiten
an die Gemeindeverwaltung

Landwirtschaftliche Betriebe mit Großviehhaltung werden ge-
beten, gemäß § 10 der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzung der Gemeinde Hebertshausen, ihren
Viehbestand bzw. die Pflanzenschutzmaßnahmen bis spä-
testens 01.11.2025 zu melden, um Abwasserfreimengen bei
der Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren berücksich-
tigen zu können. Bitte legen Sie hierzu das Viehverzeichnis
zum Mehrfachantrag oder den Bescheid der Tierseuchen-
kasse bzw. das Formblatt des AELF für Pflanzenschutzmaß-
nahmen vor. Diejenigen die einen entsprechenden Zwischen-
zähler eingebaut haben erhalten den Abzug automatisch zur
Endabrechnung, nachdem der Stand des Gartenwasser- bzw.
Stallzählers der Gemeinde mitgeteilt wurde.

Befreiung von der Abwasserabgabe
Die Kleineinleiterabgabe (Abwasserabgabe) wird für Grund-
stücke erhoben, die nicht an das öffentliche Kanalnetz ange-
schlossen sind. Abgabepflichtig sind die Grundstückseigentü-
mer.
Um für das Grundstück eine Befreiung von der Abwasserab-
gabe auszusprechen, benötigt die Gemeinde einen aktuellen
Nachweis (nicht älter als zwei Jahre) über die fachliche Entlee-
rung der Grube und die Entsorgung (die Kläranlage muss in
der Regel mindestens einmal jährlich ordnungsgemäß entleert
werden, damit das Überwasser in den Oberflächenwasserka-
nal eingeleitet werden kann).
Die betroffenen Grundstückseigentümer werden gebeten,
die fachliche Entleerung der Grube und Entsorgung per Rech-
nung bis spätestens 30.09.2025 nachzuweisen. Soweit bis zu
diesem Termin ein Entsorgungsnachweis nicht vorliegt, muss
Ihr Grundstück zur Abwasserabgabe herangezogen werden.
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Reformierte Grundsteuer

Die Grundsteuer wurde re-
formiert. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat die bisherigen
Berechnungsgrundlagen, die
Einheitswerte, als verfassungs-
widrig eingestuft. Bemängelt
wurde vor allem, dass die Wer-
te veraltet sind und deshalb
die einzelnen Grundsteuerzah-
lerinnen und -zahler ungleich
behandelt werden. Deshalb
gilt: Bis 2024 berechnet sich
die Grundsteuer noch nach den
Einheitswerten, ab 2025 berechnet sie sich dann nach den neuen
Berechnungsgrundlagen, den Äquivalenzbeträgen oder den Grund-
steuerwerten. Für Grundstücke wird in Bayern ein wertunabhän-
giges Flächenmodell umgesetzt. Damit wird im Gegensatz zum
Bundesmodell verhindert, dass die Grundsteuer allein aufgrund stei-
gender Immobilienpreise automatisch steigt.

Um die neuen Berechnungsgrundlagen für die Grundsteuer ermit-
teln zu können, mussten alle Eigentümerinnen und Eigentümer von
Grundstücken (z. B. einem Einfamilienhaus, einer Eigentumswoh-
nung oder eines Gewerbegrundstücks) und Betrieben der Land-
und Forstwirtschaft (dazu zählen z. B. auch einzelne oder mehrere
land- und forstwirtschaftliche Flurstücke) eine Grundsteuererklä-
rung einreichen. Die Grundsteuererklärung war zwischen dem
1. Juli 2022 und dem 30. April 2023 abzugeben. Die neuen Be-
rechnungsgrundlagen werden von den Finanzämtern ermittelt.
Die Städte und Gemeinden berechnen die Grundsteuer auf dieser
Grundlage anhand des jeweiligen eigenen Hebesatzes und bestim-
men damit die Höhe der Steuer ab dem 1. Januar 2025. Die „neue“
Grundsteuer ist also erstmalig ab 2025 zu zahlen.

Die Eigentümer, welche seit Januar 2025 noch keine Grundsteuer-
bescheide von der Gemeinde Hebertshausen erhalten haben, bitten
wir um Mithilfe.

Aktuell fehlen vom Finanzamt ca. 300 Bescheide über den Grund-
steuermessbetrag (Hauptveranlagung auf den 01.01.2025). Ohne
den entsprechenden Grundlagenbescheid kann von der Gemeinde
keine Veranlagung der Grundsteuer erfolgen. Wie wir festgestellt
haben stellt es sich vielfach so dar, dass die Bescheide bei den Ei-
gentümern vorliegen und die Gemeinde Hebertshausen aber keine
entsprechende Mitteilung erhalten hat.

Wir bitten daher die Grundstückseigentümer zu prüfen:

– Haben Sie einen Bescheid über den Grundsteuermessbetrag
Hauptveranlagung auf den 01.01.2025 vom Finanzamt erhal-
ten?

– Liegt Ihnen zudem ein Grundsteuerbescheid der Gemeinde He-
bertshausen vor?

➔ Wenn beides vorliegt, müssen Sie keine weiteren Maßnah-
men ergreifen

➔ Sollte Ihnen ein Grundlagenbescheid vom Finanzamt vorlie-
gen, aber kein Grundsteuerbescheid der Gemeinde Heberts-
hausen, wenden Sie sich bitte umgehend an Frau Dürr (Steu-
eramt) 08131 29286 230 oder duerr@hebertshausen.de.

Die Gemeinde Hebertshausen bedankt sich für Ihre Mithilfe.

Begrüßung neuer Mitarbeiter im
Kindergarten St. Peter

Erzieherin Madeleine Lotholz, Rebecca Spieler als pädagogische
Hilfskraft und David Seitz als befristet beschäftigte pädagogische
Hilfskraft unterstützen seit kurzem das Kindergarten-Team. Alle wur-
den sehr herzlich begrüßt von Bürgermeister Richard Reischl zusam-
men mit Andrea Seethaler und Melanie Gattinger vom Personalrat.

v.l. Bürgermeister Richard Reischl, Einrichtungsleitung Gabi Giosele,
David Seitz, Rebecca Spieler, Madeleine Lotholz, Andrea Seethaler,
Melanie Gattinger Bild: P. Schafflik

„Die Bewegte Kita“ – ein Bewegungs-
projekt im Kindergarten St. Peter

Gerade findet das Bewegungs-
projekt von „Aufwind – Training
und Erlebnis“ für unsere Kinder,
die das vorletzte Jahr unseren
Kindergarten besuchen, statt.
In vier Kleingruppen dürfen un-
sere „Mittel“-Kinder jeweils vier
besondere Bewegungsstunden
miterleben. Geleitet werden
Sie von Robert Michael, einem
Sportpädagogen des oben ge-
nannten Unternehmens. Neben
der Förderung der motorischen
Fähigkeiten lernen die Kinder in
den Praxiseinheiten spielerisch aufeinander zu achten und Rücksicht
zu nehmen. Ein Fokus wird auch Achtsamkeit und Entspannung
gelegt. Bewegungserziehung ist grundsätzlich ganzheitlich zu be-
trachten. Nur in Bewegung kann man lernen. Die Bewegungsförde-
rung dient nicht nur der physischen, sondern auch der psychischen
Gesundheit. Zwei Bewegungsstunden haben unsere Kinder bereits
erleben dürfen. Mit viel Engagement und Spaß sind sie dabei. Sicht-
lich zufrieden und mit Schweißperlen auf der Stirn kehren sie im
Anschluss in ihre Gruppen zurück.
Wir – das Kindergartenteam – bekamen in einem zweistündigen
Workshop viel Input zu gesundheitlichen Aspekten wie Infos zur
Stressregulation und Rückengesundheit. Schwerpunkt war aber der
praktische Teil mit Spielen zur Konzentration, Gymnastik zur Stär-
kung der Wirbelsäule (Rückenfit) und Entspannungsübungen.
Die Umsetzung dieses wertvollen Bewegungsprojekts, von dem un-
sere „Mittel“-Kinder und Erzieherinnen gleichermaßen profitieren,
ist uns durch die finanzielle Unterstützung der Gesundheitskasse
AOK ermöglicht worden. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken!

Text: Gabi Giosele, Bild: Christina Nenes

stock.adobe.com
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Wohnmobile und Wohnwagen Parken

Der Campingboom in Deutschland ist ungebrochen, doch wohin mit
dem Camper? Immer mehr Wohnmobile werden am Straßenrand
und in Wohnsiedlungen abgestellt. Das mag für Anwohner und Park-
platzsuchende ärgerlich sein, verboten ist es aber nicht.
In vielen Städten, aber auch in Hebertshausen, sieht man dieses
Bild: Insbesondere in Anwohnerstraßen stehen Wohnmobile oder
Wohnwagen, um dort gebührenfrei zu parken. Wenn dann der Par-
kraum knapp wird, ist der Ärger groß.
Doch die Parkplatzsuchenden Anwohner und Anwohnerinnen
können kaum etwas dagegen tun. Die meisten der Wohnmobile,
Caravans oder Gespanne parken legal am Straßenrand oder auf
Parkplätzen. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) erlaubt das. Viele
Einschränkungen gelten nur für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen zulässi-
ges Gesamtgewicht.

Das wichtigste in Kürze:
Wenn es zu eng wird: Parken verboten
An engen Straßenstellen darf nicht geparkt werden. Das heißt, dass
ausreichend Platz für das Durchfahren von Fahrzeugen größtmögli-
cher Breite (2,55 Meter zuzüglich eines Sicherheitsabstands von min-
destens 0,5 Metern) verbleiben muss. Da Wohnmobile und Camper
normalerweise breiter als Pkw sind, dürfte hierfür häufig nicht aus-
reichend Platz sein.

Gibt es ein Zeitlimit fürs Abstellen?
Nein. Wird ein Fahrzeug im Rahmen der StVO geparkt, kann es dort
auch grundsätzlich unbegrenzt stehen bleiben. Nur wenn das Fahr-
zeug so lange geparkt bleibt, dass es nicht mehr unter den soge-
nannten Gemeingebrauch fällt, dann wird es eine unerlaubte Son-
dernutzung. Hierfür ist – je nach Einzelfall – aber eine Parkdauer von
mindestens sechs Monaten nötig. Unabhängig davon sollte man
alle drei Tage nach dem Fahrzeug sehen. So bleibt genug Zeit, auf
beispielsweise mobile Halteverbotsschilder zu reagieren und ein Ab-
schleppen zu verhindern.

https://pixabay.com/photos/motorhomes-park-campers-holi-
day-1206520/

Parken mit Wohnanhängern
Das Parken von angekoppelten Wohnanhängern ist erlaubt, wenn
nicht durch Verkehrszeichen das Parken von Pkw mit Anhängern ver-
boten ist. Solange ein Wohnwagen angekuppelt ist, dürfen Pkw und
Wohnwagen ohne Zeitbegrenzung am Straßenrand geparkt sein.
Abgekoppelte Wohnwagenanhänger dürfen in Wohngebieten par-
ken, aber nicht länger als zwei Wochen auf ein und demselben Park-
platz. Ein neuer 2-Wochen-Zeitraum beginnt erst dann, wenn der
Parkplatz zumindest kurzfristig für andere freigemacht wurde. Weil
über die Frage, ob der Anhänger tatsächlich weggefahren wurde,
immer wieder Streit herrscht, notiert die Parkraumüberwacher daher
die Ventilstellung parkender Anhänger, um feststellen zu können, ob
der Hänger durchgängig stand oder bewegt wurde.

Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut
Jeder sollte beim Parken seines Fahrzeugs auf ein Miteinander mit
den anderen Verkehrsteilnehmern achten. Gerade auf Schulwegen
kann ein Wohnmobil beispielsweise rechtlich zwar korrekt abgestellt
sein; dennoch könnten Schulkinder dadurch gefährdet werden, dass
die Sicht beim Überqueren der Straße beeinträchtigt wird.
Wohnmobile, Wohnwagen und andere Spezialfahrzeuge sind oft be-
sonders breit und hoch. Deshalb sollten die Besitzer und Besitzerin-
nen darauf achten, dass die Sicherheit von anderen Verkehrsteilneh-
mern durch das Parken des eigenen Fahrzeugs nicht beeinträchtigt
oder gefährdet wird. Also nicht vor der Schule, Kindergarten oder
einem Spielplatz parken – selbst wenn es erlaubt ist.

Neuer Hausmeister an der Grund-
und Mittelschule
Seit März ist Agron Ahmetaj als neuer Hausmeister an der
Grund- und Mittelschule Hebertshausen tätig. Begrüßt wurde
er nun offiziell mit einem kleinen Geschenk von Bürgermeister
Richard Reischl sowie Andrea Seethaler und Melanie Gattin-
ger vom Personalrat.

v.l. 1. Bgm. Richard Reischl, Agron Ahmetaj, Andrea Seetha-
ler, Melanie Gattinger Bild: P. Schafflik
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Trommlergruppe Münchner Ruhestörung

Zeitzeugin Irmi Engelhardt mit Dr. Norbert Göttler

A Cappella Company Dachau Hans Well mit Kindern

Zu einer Lichterkette, einem Aufruf für Demokratie, Toleranz und
Frieden, rief gemeinsam mit dem Demokratiebündnis des Landkrei-
ses Dachau, die Gemeinde Hebertshausen auf.

Viele Bürgerinnen und Bürger, auch außerhalb der Gemeinde, folg-
ten diesem Aufruf. So konnten am Ende zur Lichterkette ca. 1.000
Personen begrüßt werden. Und das Rahmenprogramm zeigte sich
vielfältig und eindrucksvoll. Los ging es mit der Münchner Ruhestö-
rung, einer Trommlergruppe aus München, die mit vielen Klängen
und Rhythmus die Besucher begrüßten.

Richard Reischl als Hausherr und Hubertus Schulz als Sprecher des
Demokratiebündnisses begrüßten die Zuhörerinnen und Zuhörer. Dr.
Norbert Göttler als Moderator führte durch das abwechslungsreiche
Programm. Den Initiatoren war dabei sehr wichtig, dass an diesem
Tag keine „typischen Politikerreden“ gehalten werden sollten, son-
dern Redebeiträge, die nachdrücklich wirken und in Erinnerung blei-
ben. So erzählte die 95-jährige Irmi Engelhardt aus Prittlbach von
ihren Erinnerungen aus dem Krieg. Von der Angst verraten zu wer-
den, weil man am Küchentisch es bedauerte, dass das Attentat auf
Adolf Hitler nicht zum Erfolg geführt hatte und der Flucht zu Fuß
nach Allershausen, weil München bombardiert wurde. Heute unvor-
stellbar und darum so wichtig einmal von einer Zeitzeugin zu hören.

Zwischen den Redebeiträgen kam immer wieder die A Cappella
Company Dachau auf die Bühne und begeisterte mit hervorragen-
den Stimmen und Stücken. Ein weiteres Highlight war der Auftritt
von Hans Well mit seinen beiden Kindern. In bekannt humoristi-
scher Weise beleuchtet er viele Bereiche des täglichen Lebens. Hans

Die Lichterkette war ein voller Erfolg
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Leuchtender Schmetterling

Kinder mit Lichtern

Behindertenbeauftrage Tanja Patti mit Team Café „Stimmt so”.

Aufstellung Lichterkette

Blaskapelle Schönbrunn Bilder: Amperlicht, P. Lederer

Well war es dabei ein besonderes Anliegen ohne Gage bei dieser
Veranstaltung aufzutreten. Darum nochmals vielen Dank für diesen
Auftritt!

Anschließend durften 3 Kinder über Ihre Wünsche für das Leben
sprechen und zeigten sich dankbar darüber, dass Sie Essen, fließen-
des Wasser, Schulbildung und Wohlstand besitzen, obwohl Millio-
nen Kinder das weltweit nie erleben werden. Ein weiterer Höhe-
punkt war der Auftritt von Menschen mit Behinderungen, die dafür
appellierten, auch wahrgenommen werden zu wollen und für eine
faire Chance für Ihr Leben baten. Besonders der Aufruf von Amelie
wird dabei in Erinnerung bleiben als Sie sagte: Ja, ich mag stottern
und behindert sein, ich habe das für mich akzeptiert, darum akzep-
tiert mich bitte auch alle so wie ich bin! Bei dieser Aussage dieser
jungen Dame auf der Bühne hatten viele Besucherinnen und Besu-
cher Tränen in den Augen.

Als dann die Dunkelheit angebrochen war kam es dann zur Lichter-
kette. Vom Rathaus bis zur SS Schießstätte Hebertshausen (hinter-
halb der Siedlung und der Gemeindegrenze Am Eichenberg) fand
die Aufstellung statt. Die Feuerwehren der Gemeinde unterstützten
dankenswerterweise und sperrten die Straßen und das Areal groß-
räumig ab, so dass jeder sicher sich auf die Straße stellen konnte.
Die Blaskapelle Schönbrunn ging voraus und so war am Ende eine
Lichterkette vom Rathaus bis kurz vorm Eingang zur Schießstätte
aufgestellt. Ein beeindruckendes Bild und man spürte: Jeder Teil-
nehmer war auch ein Stück weit Stolz Teil dieses Abends und dieser
Aktion zu sein. Und die Vielfalt an Licht (das ja auch für Hoffnung
und Zuversicht stehen sollte an diesem Abend) war gar vielfältig.
Kerzen, Laternen, Leuchtumhänge, Lichterketten die man sich um-
hing, Handys, Taschenlampen, alles was leuchtete wurde verwendet
dafür.

Das Drohnenteam hatte dann noch eindrucksvolle Videos aus der
Luft angefertigt. Am Ende waren alle zufrieden und wir können mit
etwas zeitlichem Abstand nur nochmals uns herzlich bedanken für
die Teilnahme und das Statement: In Hebertshausen ist die Demo-
kratie weiterhin stark! Danke für diesen Zusammenhalt!
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Neues aus den kommunalen Unternehmen

Die kommunale Wärmeplanung ist fertig!

Seit August letzten Jahres haben wir die Grundlagen geschaffen,
um die gesetzlich vorgeschriebene Bestandserfassung und die Mög-
lichkeiten für das gesamte Gemeindegebiet auszuloten. Im Januar
fand dazu bereits eine erste Veranstaltung zur Information der Be-
völkerung statt. Im Mai-Steinbock haben wir nun ein Wissens-Paket
für Sie geschnürt, damit alle sich umfassend informieren können:

Häufig gestellte Fragen

Was ist eine kommunale Wärmeplanung (kWP)?
Die kommunale Wärmeplanung ist ein Prozess, bei dem die lang-
fristige Versorgung unserer Gemeinde mit Wärme geplant wird. Sie
umfasst die Bewertung und Auswahl von Technologien zur Wär-
meerzeugung und die Integration erneuerbarer Energien.

Welche Rolle spiele ich als Bürger?
Als Bürgerinnen und Bürger haben Sie eine wichtige Rolle in der
kommunalen Wärmeplanung. Die Interaktion und Kommunikation
mit Ihnen ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Planung die
Bedürfnisse und Interessen der Gemeinschaft berücksichtigt. Sie
können sich aktiv an Informationsveranstaltungen beteiligen, Fra-
gen stellen und Vorschläge einbringen.

Wie profitiere ich persönlich davon?
Mit der kommunalen Wärmeplanung erhalten Sie Informationen dar-
über, welche Gebiete sich technisch und wirtschaftlich für ein Wärme-
netz eignen. Der Ausbau effizienter Wärmenetze erhöht die Versor-
gungssicherheit und die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen.
Außerdem wird Ihre Lebensqualität und der soziale Zusammenhalt
verbessert, da die Partizipation aller Beteiligten gefördert wird.

Welche technologischen Optionen stehen für die kommunale
Wärmeplanung zur Verfügung?
Es gibt verschiedene Technologien zur Wärmeerzeugung, darunter
Biomasse-Heizwerke, (Groß-) Wärmepumpen, Solarenergie, Geo-
thermie und Abwasserwärmenutzung. Die Auswahl der Technolo-
gie wird durch Analyse der örtlichen Potenziale, ausgerichtet auf die
Ziele des kWPs, ermittelt.

Was ist ein Wärmenetz und können in Zukunft alle an ein
solches angeschlossen werden?
Ein Wärmenetz ist ein Rohrleitungssystem, das Wärme - meist in
Form von heißem Wasser - von einer zentralen Energiequelle zu den
angeschlossenen Gebäuden transportiert. Es ermöglicht eine effizi-
ente und umweltfreundliche Wärmeversorgung mehrerer Gebäude.
Ob ein Wärmenetz entsteht bzw. alle Gebäude an ein solches an-
geschlossen werden können, hängt von der Infrastruktur und den
örtlichen Gegebenheiten ab. In vielen Gemeinden ist dies möglich,
aber insbesondere in ländlichen oder abgelegenen Gebieten kann
es alternative Lösungen geben.
Warum ist die kommunale Wärmeplanung wichtig?
Die Kommunale Wärmeplanung basiert auf dem Wärmeplanungs-
gesetz (WPG), welches eng verzahnt mit dem Gebäudeenergie-

gesetz (GEG) und so Teil der deutschen Energiewende ist. Dieses
Gesetz verpflichtet alle Städte und Gemeinden, eine langfristige
Strategie für die Wärmeversorgung zu entwickeln. Durch die kom-
munale Wärmeplanung leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Kli-
maschutz und zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes.

Nächste Schritte

Zum Abschluss planen wir gemeinsam mit den Ingenieuren, die wir
mit der Durchführung beauftragt haben, eine Info-Veranstaltung,
um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürger die Ergebnisse vor-
zustellen. Die KEH hat den Auftrag an die Firma EnNaPlan GmbH
aus Odelzhausen vergeben, die ihrerseits eng mit der Firma Energie
Concept Bayern GmbH & Co. KG zusammenarbeitet, um sich die
Aufgaben zu teilen.

Die öffentlichen Informationsveranstaltungen mit den Ergeb-
nissen der kommunalen Wärmeplanung werden stattfinden am

Angebot Datum Zeit
Veranstal-
tungsort

wo genau?

Termin 05.06. (Do) 19 Uhr Hebertshausen
Rathaus,
großer Saal

Termin 23.06. (Mo) 19 Uhr online
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Bitte kommen Sie zahlreich und bringen Ihre Fragen mit! Die In-
genieure haben sich intensiv mit unserer Ausgangssituation in al-
len Ortsteilen beschäftigt und gemeinsam erarbeitet, wie wir in der
Gemeinde die Energie-Transformation zu Erneuerbaren Energien
schaffen können. In den nächsten Jahren wird das Heizen mit fossi-
len Brennstoffen deutlich teurer, und wir möchten gemeinsam mit
Ihnen neue Lösungen finden und umsetzen.

Parallel werden die Ergebnisse vier Wochen lang öffentlich ausge-
legt und für alle zugänglich sein.
Wenn Sie Detail-Fragen zu Ihrer Straße/Ihrem Ort haben, wenden
Sie sich jederzeit gerne an Ihr Kommunalunternehmen Energie unter
Tel (08131) 29286 233
E-Mail mail@ku-hebertshausen.de
Kommunalunternehmen Energie Hebertshausen
Alexandra Niedenhoff, Vorstand

Kommunaler Wohnungsbau

Neubauprojekt Krautgartenstraße | Gesundheit & Wohnen

Die Vergabe des Ärztehauses an einen General-Unternehmer ist nun
wie angekündigt durchgeführt worden. Gewonnen hat unsere Aus-
schreibung das mittelständische Bayerische Familienunternehmen
Taglieber Holzbau aus Oettingen (auch bekannt durch das gleich-
namige Bier 12). Wir von der kowobau freuen uns sehr, dass es bald
losgehen wird mit dem Aushub, und dass wir nächstes Jahr endlich
den Einzug feiern können.

Die Belegung des Ärztehauses ist weiterhin Thema mit Medizine-
rinnen und Medizinern; u.a. auch mit potenziellen Nachfolger:innen
der hausärztlichen Praxis von Herrn Dr. Egerer, was uns sehr freut.

Darüber hinaus sprechen wir auch mit neuen Interessentinnen und
Interessenten, die sich selbstständig machen, ihre Praxis verla-
gern oder eine Zweigstelle eröffnen wollen – Physiotherapie,
Logopädie, Psychotherapie, Osteopathie, Naturheilkunde etc. sind
ebenfalls Heilberufe, die wir uns gut vorstellen können, um die
Behandlung der Menschen in Hebertshausen ganzheitlich sicher-
zustellen. Ziel ist es, im Laufe des Sommers alle Mietverträge zu
unterzeichnen, damit die Mietenden „ihre“ Räume ganz individuell
mitplanen und -gestalten können.

Die Versorgung mit Medikamenten wird mittels einer Pick-Up-
Stelle realisiert, für die wir zur Stärkung der lokalen Wirtschaft Ver-
einbarungen mit drei umliegenden Apotheken schließen werden,
die die Hebertshauser Patienten und Patientinnen täglich per Boten-
fahrzeug mit benötigten und gewünschten Arznei- und Hilfsmitteln
beliefern werden. Unser Ziel ist es immer, ein inklusives Angebot für
Alt und Jung zu schaffen, sodass auch weniger technikaffine Men-
schen problemlos an Ihre Medikamente kommen können.

„Förder-Stopp schockt Kommunen“ (Quelle: Münchner Merkur
09. April 2025)
Ein großer Wermutstropfen liegt jedoch auf dem Thema Woh-
nungsbau in ganz Bayern: Anders als vom Gemeinderat verabschie-
det und von allen Beteiligten gewünscht, können wir das zweite Ge-
bäude, das Wohnhaus mit 450 qm, aktuell nicht umsetzen. Uns hat
im März die Hiobs-Botschaft erreicht, dass sämtliche Landes-För-
dermittel für den bezahlbaren Wohnungsbau erschöpft sind
und weder 2025 noch 2026 zur Verfügung stehen.

Das bedeutet, dass wir als kowobau, die speziell dafür gegründet
wurde, um in der Gemeinde bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung

zu stellen, diesem Ziel in der momentanen wirtschaftlichen Situation
nicht nachkommen können. Zusätzlich zu den weggefallenen För-
dermitteln sind auch die Bankzinsen weltweit wieder angestiegen,
weil durch globale Unsicherheit – im Wesentlichen verursacht durch
das US-amerikanische „Zoll-Chaos“ – die Anleihe-Märkte in Mitlei-
denschaft gezogen wurden, und diese stellen die Basis für die Kre-
ditzinsen dar. Dies ist besonders bitter, weil wir Ende letzten Jahres
bei vielen Menschen die Hoffnung geweckt hatten, in dieses Haus
einziehen zu können, um dauerhaft günstig zu wohnen.

Wir arbeiten weiter an einer Lösung und halten Sie und euch auf
dem Laufenden.

Ihre
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Hebertshausen
Alexandra Niedenhoff, Vorstand

Hans Trinkl
Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister

Badersfelder Straße 2
85764 Hackermoos

Telefon 089/31594890
Mobil 0172/8635093
johann.trinkl@t-online.de

Der Qualitätsprüfdienst des
Deutschen Brotinstitut e.V.
verleiht der Bäckerei Polz
jeweils ein SEHR GUT
für folgende
Brotsorten:

• Mischbrot
• Frankenlaib
• Krustenbrot
• Kürbiskernbrot
• Roggenmischbrot
• Schweizer Bauernbrot
• Ampertaler Dinkellaib

Lust auf Gewinner?

8 x in Ihrer Nähe! · Telefon 08139/6110 · www.baeckerei-polz.de
Ampermoching
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#InklusionInHebertshausen
Tanja Patti
Inklusionsbeauftragte der Gemeinde Hebertshausen
„Inklusive und barrierefreie Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“

„Inklusion aus dem Koffer“
Am diesjährigen Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung (5.Mai) durften
die beiden 3. Klassen der Grund-
schule Hebertshausen erleben
was es bedeutet eine Beein-
trächtigung zu haben.
In Kooperation mit dem För-
derverein der Grund- und Mit-
telschule Hebertshausen, Kathi
Staub und Elke Fiedel, der Inklu-
sionsbeauftragten der Gemein-
de Hebertshausen, Tanja Patti
sowie der Inklusionsbeauftragten der Stadt Hirschau Geli Schütz
wurde das Projekt organisiert und durchgeführt.
Im Vorfeld wurde ein Koffer mit verschiedenen Utensilien bestückt,
wie z.B. Blindenstöcke, Augenbinden, Gewürzdosen, Kopfhörer, ei-
nem Klingelball und noch vieles mehr. Es wurden verschieden Sta-
tionen aufgebaut, an denen die Kinder ausprobieren konnten. Der
Kofferinhalt wurde vom Förderverein finanziert, aus einer Spende
von Tanja Patti, welche sie dem Verein aus dem Mandelverkauf auf
dem Hebertshausener Christkindlmarkt für ein Inklusionsprojekt zur
Verfügung gestellt hat.
Jeweils 90 Minuten durften die Kinder der Klasse 3a und 3b erleben,
erfahren und lernen, wie es sich anfühlt nicht zu sehen, nichts zu
hören, eine andere Wahrnehmung zu haben oder körperlich ein-
geschränkt zu sein. Ziel des „Kofferprojektes“ ist es, den Umgang
mit Menschen mit Behinderung zu verbessern, zu sensibilisieren und
die eigene Sichtweise zu verändern. Barrieren und Unsicherheiten
sollen durch das Erlebte erst gar nicht entstehen. Nur wenn man
selbst spürt, was es bedeutet anders zu sein, kann man sich besser
in andere Menschen hineinversetzen und verstehen.
Inklusion aus dem Koffer gibt es nun jährlich für die 3.Klassen und
wird von Tanja Patti und dem Förderverein durchgeführt und nach-
gehalten.

INKLUSION ist ein lebendiger Prozess, der sich in unserem Denken,
Sprechen und Handeln zeigt. Er ist geprägt von gegenseitiger Wert-
schätzung, Akzeptanz und Anerkennung. Umso früher Kinder mit
dem Thema konfrontiert werden, umso weniger Barrieren bauen
sich in den Köpfen auf.

Bildrechte: Peter Lederer, Tanja Patti
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Inklusion aus dem Koffer
Inklusion heißt: Alle Menschen gehören dazu und sind mit dabei.

Am 5. Mai war der Protest-Tag zur Gleichstellung von

Menschen mit Behinderung.

Die beiden 3. Klassen der Grundschule Hebertshausen erlebten

einen ganz besonderen Tag.

Die Kinder durften erleben:

Wie fühlt es sich an, wenn man eine Behinderung hat?

Tanja Patti ist Inklusions-Beauftragte der Gemeinde Hebertshausen.

Frau Patti ging mit ihren Kolleginnen in die beiden Klassen.

Die Kinder haben einen Koffer mit vielen Materialien bekommen.

Der Koffer wurde von Frau Patti und vom Förder-Verein der

Schule Hebertshausen gespendet.

Im Koffer waren zum Beispiel:

● Augen-Binden

● Kopf-Hörer

● Klingel-Ball und noch vieles mehr.

In den Klassen-Zimmern gab es verschiedene Stationen.

Die Kinder haben die Materialien an den Stationen ausprobiert.

Die Kinder haben zum Beispiel erlebt:

● Wie ist das, wenn man nichts hört oder nichts sieht?

● Wie ist das, wenn man eine körperliche Behinderung hat?

Die Kinder können die Menschen mit Behinderung jetzt viel besser

verstehen.

Inklusion aus dem Koffer gibt es nun jedes Jahr für die 3. Klassen.

Inklusion verändert Menschen.

Inklusion hilft beim Abbau von Barrieren.

Von daher kommen die Bilder:
© Tanja Patti, Inklusionsbeauftragte der Gemeinde Hebertshausen
Europäisches Logo für einfaches Lesen: Inclusion Europe.
Weitere Informationen unter www.leicht-lesbar.eu. (Seite 1 oben rechts)
Text geschrieben von: Martin Mayr

Leichte Sprache
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Erfolgreicher Smartphone-Kurs für Senioren in Hebertshausen

Der Smartphone-Kurs für Senioren im Rathaus He-
bertshausen war mit 20 Teilnehmern zum dritten
Mal wieder ausgebucht. Ziel des Kurses war es, älte-
ren Menschen einen Einblick in die digitale Welt zu
geben und sie bei dem sicheren Umgang mit dem
Smartphone zu unterstützen.
Der Kurs umfasste drei Unterrichtseinheiten zu den
Themen „Grundlagen“, „Rund um Apps“ und „Si-
cherheit“.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten großes
Interesse und Engagement. Viele von ihnen waren
begeistert von den Hintergrundinformationen, die
Ihnen einfach und anschaulich vermittelt wurden.

Feedback war wie folgt:
„Es war wirklich ein tolles Erlebnis“, sagte eine Teilnehmerin des
Kurses. „Es hat mir sehr geholfen, mich sicherer zu fühlen und zu
wissen, wie ich das Gerät im Alltag besser nutzen kann.“
Eine andere Kursteilnehmerin freute sich. „Ich bin jetzt viel selbst-
ständiger und kann zum Beispiel problemlos mit meinen Enkelkin-
dern in Kontakt bleiben.“
Auch Kursleiterin Gudrun Negele zeigte sich zufrieden mit dem Er-
gebnis: „Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Seni-
orinnen und Senioren dabei waren. Viele haben ihre anfängliche
Scheu vor der Technik verloren und sind nun motiviert, vermehrt die
Möglichkeiten des Smartphones zu nutzen.“
Für September 2025 ist ein weiterer dreiteiliger Smartphone-Kurs

für Senioren in Hebertshausen geplant.

Die Termine sind wie folgt:
Teil 1: Montag 15. September 2025
Teil 2: Montag 22. September 2025
Teil 3: Montag 29. September 2025

Interessierte können sich heute schon bei Sabine Regel unter Tele-
fon: 08139-99 58 09 vormerken lassen.
PS: Es gibt nur noch wenig freie Plätze.

Text und Bild: S. Regel

Sauber
g’spart!

© Martin Bolle

esb.de

Mit Gas, Ökostrom
und Wärme.
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Exkursion der Oberstufe der FOS-Karls-
feld in den Hebertshausener Gemein-
dewald

Die 13. Klasse des ABU-Zweigs (Agrarwirtschaft, Bio- und Um-
welttechnologie) der Fachoberschule Karlsfeld traf sich zusam-
men mit ihrem Biologie-Lehrer und Umweltbeauftragten der
Gemeinde Hebertshausen, Martin Baars, und Revierförster Ki-
lian König in einem Teilstück des Hebertshausener Waldes.
Kilian König vermittelte den Schülerinnen und Schülern einen um-
fassenden Einblick in den Berufsalltag eines Försters. Er demons-
trierte an praktischen Beispielen, welche Untersuchungen und
Berechnungen im Wald durchgeführt werden. Zunächst nahmen
die Schüler eine Bodenprobe (Abb. 1) und leiteten gemeinsam ab,
welche standortsheimischen Bäume an diesem Standort wachsen
können. Anschließend schätzte die Klasse die Menge des Holzvor-
rats (Abb. 2).
Im Hauptfach Biologie wird in der „Angewandten Ökologie“
unter anderem die Umstellung von konventioneller auf öko-
logische Landwirtschaft sowie die ökologische Waldwirtschaft
behandelt. Hierbei liegt der Fokus auf der Entwicklung klima-
resistenter Mischwälder, weg von anfälligen Monokulturen.
In dem Exkursionsbestand befinden sich die letzten Reste eines
standortfremden Fichtenwaldes, der in enger Abstimmung mit der
unteren Naturschutzbehörde als geeignete Ökokonto-Fläche aner-
kannt wurde. In der Zwischenzeit wird dieser Wald für die Natur um-
gestaltet, und im Herbst sind die Pflanzungen von Stiel-Eichen und
Sommer-Linden geplant. Damit erfüllt die Gemeinde nicht nur den
Auftrag, eine „vorbildliche“ Waldwirtschaft zu betreiben, sondern
kann durch diese ökologische Verbesserung Öko-Konto Wertpunkte
generieren. Die erworbenen Wertpunkte können als Ausgleich für
Bodenversiegelungen bei Straßen- und Wegebau oder bei der Be-
bauung von Gebäuden verwendet werden.

Abb. 2: Abschätzung des Holzvorrats Text und Bilder: M. Baars

Abb. 1: Begutachtung der Bodenprobe

Minions als Vogelscheuchen

Letztes Jahr waren der Meister Eder und sein Pumuckl das Mar-
kenzeichen des Vogelscheuchenwettbewerbs der Offenen Ganzta-
gesschule, dieses Jahr entschieden sich die Kinder für die Minions.
Zwei davon werden in Hebertshausen an wechselnden Orten zu
finden sein, ein Bäcker-Minion ist neben der Bäckerei Polz in Am-
permoching zu sehen. Ein Banker-Minion ist noch im Entstehungs-
prozess und wird als Dankeschön bei der Volksbank, die das Projekt
teilweise sponsort, stehen.

Text und Bilder: S. Twentyman, Offene Ganztagesschule
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Zweckverband Jugendarbeit, Hauptstraße 60, 85778 Haimhausen

Anmeldung zum Vogelscheuchenwettbewerb April – Juli 2025

Name, Vorname: _______________________________________________________________

Betrieb/Einrichtung/Verein: _______________________________________________________

Standort (Adresse+Ort) der Vogelscheuche: _________________________________________

Email (falls nicht vorhanden, bitte Tel.nr.):____________________________________________

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis spätestens 31.05.25
per Email an: ogs.hebertshausen@zweckverband-jugendarbeit.de oder
per Post an: Offene Ganztagesschule Hebertshausen, Am Weinberg 6, 85241 Hebertshausen oder
ein Einwurf in den Briefkasten der Grund- und Mittelschule Hebertshausen ist ebenso möglich.

Teilnahmebedingungen und Ablauf
Teilnehmen darf jede/jeder mit Wohnsitz in der Gemeinde Hebertshausen bzw. ortsansässige
Betriebe/Vereine/Einrichtungen.

Die Vogelscheuchen dürfen nicht fertig gekauft und sollten mindestens 1m hoch sein. Beleidigende oder
anstößige Darstellungen werden von uns abgelehnt.

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie per Email eine Teilnahmenummer.
Die Teilnahmenummer befestigen Sie an Ihrer fertigen Vogelscheuche und machen ein Foto davon.
Dieses mailen/schicken sie an die oben genannte Adresse bis spätestens 30.06.25.

Erst nach Erhalt des Fotos nehmen Sie am Wettbewerb teil.
Die Vogelscheuchen können jederzeit auf einem privaten Grundstück ausgestellt werden, spätestens
jedoch bis 30.06.25.

Alternativ können Sie Ihr Exemplar im Vogelscheuchenpark nach Absprache mit der OGS aufstellen. In
diesem Fall kontaktieren Sie uns bitte vorab.

Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Ich bin mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

Datenschutzhinweis

Die Verarbeitung Ihre Personenbezogenen Daten erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-
Grundverordnung und in Übereinstimmung mit dem Bundesdatenschutzgesetz. Ihre Personenbezogenen
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach dem Wettbewerb gelöscht.

Ich bin einverstanden, dass meine Email-Adresse und Telefonnummer von Zweckverband
Jugendarbeit soweit für den Wettbewerb erforderlich, verarbeitet und gespeichert werden.

Ich bin einverstanden, dass Fotos von meiner Vogelscheuche in der Presse, Social Media, auf der
Homepage des Zweckverbandes veröffentlicht und im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden
dürfen.

Ich bin einverstanden, dass der Standort meiner Vogelscheuche auf einem Ortsplan markiert wird,
damit diese dort besichtigt werden kann.

__________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift
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Buchtipps der
Gemeindebücherei

Die Spende einer Leserin brachte mich auf die Spur eines ma-
gischen, fesselnden, liebevoll illustrierten Fantasyabenteuers in
zwei Teilen für Kinder ab 10 Jahren und alle anderen Buchlieb-
haber – unbedingt lesen!!

„Die magische Bibliothek der Buks 1 –
Das Verrückte Orakel“
Nina George und Jens Kramer, Planet! In der Thienemann-Ess-
linger Verlag GmbH 2024, 384 Seiten, ISBN: 978-3522508223,
17,00 €

„Die magische Bibliothek der Buks 2 –
Das verfluchte Medaillon“
Nina George und Jens Kramer, Planet! In der Thienemann-Ess-
linger Verlag GmbH 2025, 384 Seiten, ISBN: 978-3522508230,
17,00 €
Ein phantastisches Plädoyer fürs Lesen und für die Fantasie!
Die Buks, das sind Buchschutzgeister, die versteckt in einer al-
ten Villa leben. Ihre Aufgabe ist es, die Bücher ihrer Bibliothek
zu bewahren, die es in der normalen Welt nicht mehr gibt.
Allerdings sind die verbliebenen Bücher in großer Gefahr, sie
sind von einer scheinbar unheilbaren Krankheit befallen. Als
das Verrückte Orakel prophezeit, dass Menschenkinder die
Rettung bringen werden, staunen die Buks nicht schlecht. Und
tatsächlich tauchen Finn, Nola, Mira und Thommy in der magi-
schen Bibliothek auf und bringen das geordnete Leben der Buks
ordentlich durcheinander.

Dann noch eine Wohlfühllektüre für die Großen – ein Hauch
von Romantik zum Abtauchen:

Das kleine Cottage in Irland
Julie Caplin, Rowohlt Taschenbuch 2022, 432 Seiten, ISBN: 978-
3499008719, 14,00 €
Hannah hat genug von ihrem Single-Alltag in Manchester. Kur-
zerhand meldet sie sich bei einer renommierten Kochschule
in Irland an, denn gutes Essen ist ihre große Leidenschaft. Bei
einem Zwischenstopp in Dublin lernt sie den charmanten Co-
nor kennen. Die beiden verbringen einen romantischen Abend,
doch sich ernsthaft zu verlieben kommt für beide nicht in Frage.
So reist Hannah am darauffolgenden Tag weiter ins beschauli-
che County Kerry, wo sie die nächsten drei Monate verbringen
wird. Der Ort liegt idyllisch zwischen grünen Hügeln und atem-
beraubender Steilküste, jeder kennt hier jeden. Und schon bald
merkt Hannah, dass sie Conor nicht vergessen kann – und dass
Geheimnisse in Dublin nicht gut aufgehoben sind …

Wie immer, bei uns auszuleihen

Save the date!

Der diesjährige Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei findet am
Donnerstag, den 24.7.25, statt. Nähere Informationen finden Sie im
nächsten Steinbock und zeitnah auf der Gemeindehomepage und
der Hebertshausen-App.

Alle aktuellen Informationen über die
Gemeinde Hebertshausen finden Sie auch unter:

www.hebertshausen.de

Neues von Ihrer
Nachbarschaftshilfe

Mitgliederversammlung mit Wahlen

Am 08.05.2025 fand unsere jährliche Mitgliederversammlung im
großen Sitzungssaal der Gemeinde statt.
Neben Zahlen, Daten und Fakten berichteten wir über die vielfälti-
gen Anfragen in unserer Kontaktstelle, über unsere Veranstaltungen
und Vorträge des vergangenen Jahres und gaben einen Ausblick auf
das laufende Jahr 2025.
Als letzter großer Tagesordnungspunkt standen die Wahlen auf dem
Programm. Der Großteil des Vorstands stellte sich zur Wiederwahl,
es gab aber auch zwei Posten, die neu besetzt wurden: Lisa Bremer
als neue Schriftführerin und Ursula Stefani als neue Beirätin. Beide
sind schon seit mehr als zwei Jahren in der Nachbarschaftshilfe tätig
und unterstützen den Verein, wo sie nur können!
Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle auch noch einmal an
Alex Butt, der seit Gründung der Nachbarschaftshilfe im Jahr 2016
als Schriftführer tätig war. Er bleibt uns glücklicherweise als Berater
erhalten, was uns besonders freut!
Außerdem dürfen wir Constance Philipp als neue Kassenprüferin
begrüßen.
Wir wünschen allen Neugewählten viel Erfolg auf ihren jeweiligen
Posten und freuen uns auf die gemeinsame Zeit

Ausblick:
➔ Wir freuen uns sehr, dass wir am Samstag, den 12.07.2025

im Sportheim Ampermoching ein Kindertheater präsentieren
dürfen! Seien Sie gespannt – nähere Informationen mit den
genauen Details und zur Anmeldung folgen bald!

➔ Außerdem warten im Herbst neue, spannende Angebote
auf Sie!

Wenn Sie nähere Informationen möchten, melden Sie sich gerne
bei unserer Kontaktstelle unter 08131- 29 286 286 bzw. kontakt@
nachbarschaftshilfe-hebertshausen.de oder stöbern Sie auf unse-
rer Internetseite unter www.nachbarschaftshilfe-hebertshausen.de
(mittlerweile in einem neuen Design und mit einer mobilen Ansicht
für Smartphones)!

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Nachbarschaftshilfe Hebertshausen e.V.

Foto (privat): Martina Wald
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26.07.25 Wir nehmen mit einem Schnupperschießen teil
am Sommerfest der SpVgg Hebertshausen

19.09.25 Vereine-und Familienschießen von 16–21 Uhr

20.09.25 Vereine-und Familienschießen von 14–19 Uhr

21.09.25 Vereine-und Familienschießen von 14–19 Uhr

24.09.25 Preisverteilung Vereine-und Familienschießen
18 Uhr

06.12.25 Wir sind mit einem Stand auf dem
Christkindlmarkt in Hebertshausen

Die Schützengesellschaft Waldfrieden-Hebertshausen ist ein,
seit dem Jahre 1897 im Landkreis Dachau ansässiger Schützen-
verein. Seit 1999 haben wir unsere Heimat im Schützenheim in
Hebertshausen gefunden.

Unser aktives Vereinsleben verbindet Jung und Alt, lebt Traditi-
onen und ermöglicht Neues.

In unserem Schützenverein wird auf einer modernen elektro-
nischen Schießanlage mit Luftgewehr, Luftpistole und Blasrohr
geschossen. Die Älteren unter uns Schützen haben die Möglich-
keit, aufgelegt oder/und im Sitzen zu schießen.

Für Kinder zwischen 10 und 12 Jahren bieten wir ein Training
mit einem modernen Lichtgewehr an. Ab 12 Jahren schießt un-
sere Jugend mit speziellen Jugendgewehren.

Erfahrene Übungsleiter nehmen sich bei uns die Zeit, Kinder, Ju-
gendliche, sowie Erwachsene, Anfänger und erfahrene Schüt-
zen zu beraten und zu trainieren. Sämtliche Ausrüstung wird
vom Verein gestellt.

An unseren Schießabenden, Freitag ab 19.00 Uhr kann jeder
den Schießsport ausprobieren. Ein spezielles Jugendtraining ab
10 Jahren findet Montag und Freitag ab 18 Uhr statt.

Wir freuen uns auf Euer Probeschießen, welches Ihr an jedem
Schießabend machen könnt. Gerne könnt Ihr das auch über
unsere Homepage vereinbaren.

Schützengesellschaft Waldfrieden-Hebertshausen e.V.
Bürgermeister-Rabl-Str. 1 85241 Hebertshausen
(Sportheim Hebertshausen)
www.sg-waldfrieden.de
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Alle aktuellen Informationen über die
Gemeinde Hebertshausen finden Sie auch unter:

www.hebertshausen.de
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Sie möchten eine Anzeige schalten?

Die nächste Ausgabe des
Steinbock Hebertshausen erscheint am

Freitag, 17. Juli 2025

Anzeigenschluss ist am

Freitag, 04. Juli 2025

Ihr Medienberater hilft Ihnen bei Fragen gerne weiter:

Stephan Behr
Tel.: 0841 /88543-266,

E-Mail: stephan.behr@inmedia-online.de

Die Gemeinde Hebertshausen sucht für den Kindergarten St.
Peter in Ampermoching einen

Erzieher (m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit (mind. 30 Std./Wo) als Gruppenlei-
tung – ab 01.09.2025

Wir bieten Ihnen
➔ einen unbefristeten Arbeitsvertrag
➔ leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD
➔ monatliche Großraumzulage bis zu 270€ und ggf. Kinderzu-

lage
➔ jährliche Leistungszulage
➔ eine attraktive betriebliche Altersversorgung
➔ eine betriebliche Krankenversicherung
➔ eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe
➔ angemessene Vorbereitungs- bzw. Verfügungszeit
➔ Kinderbetreuungsmöglichkeiten in unseren Einrichtungen
➔ fachbezogene Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
➔ betriebliches Gesundheitsmanagement
➔ elektronische Zeiterfassung
➔ sowie die Tätigkeit in modern ausgestatteten Einrichtungen
➔ Ihr Tätigkeitsfeld umfasst insbesondere die Betreuung von

Kindern im Alter von 3–6 Jahren sowie pädagogisches und
gruppenübergreifendes Arbeiten in einem motivierten und
aufgeschlossenen Team.

Wir wünschen uns
➔ eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Erzieher/-in oder

gleichwertige Qualifikation
➔ Engagement und kreativer Einsatz
➔ Dienstleistungsorientierung, Einfühlungsvermögen und selbst-

ständige Arbeitsweise
sowie Teamfähigkeit und Flexibilität

Für die Kontaktaufnahme verwenden Sie bit-
te den QR-Code

Telefonische Auskünfte erteilt Frau Stadtler, Tel.
08131/29286–120 (Personalstelle) oder Frau
Giosele, Tel. 08139/7475 (Gesamtleitung Kin-
dergarten und Kinderkrippe).

PLATZWART
gesucht!

Für die Platz- und Anlagenpflege
sucht der Tennisclub Heberts-

hausen einen handwerklich
geschickten Mitarbeiter bei freier
Zeiteinteilung auf Minijob-Basis.

Auskünfte gerne unter
0175 74511644

SOMMER-
FEST

DIE SPVGG HEBERTSHAUSEN
LÄDT EIN ZUM

Wo? Am Sportgelände Bgm.-Rabl-S

EIN ZUM

SAMSTAG,
26.07.25
AB 14 UHR

Straße 1

Wir verwenden ausschließlich organische Düngemittel und
Bodenverbesserer ohne chemische Zusätze oder Fäkalien.

Garngartenstraße 7 · 85241 Hebertshausen/Ampermoching
Tel. 0 81 39 / 99 66 49 · Fax 0 81 39 / 93 24 53 · www.trinkgeld-gmbh.de

• Ökologische Wildkraut-
entfernung

• Vegetationspflege, Hecken-/
Strauchschnitt, Mäharbeiten

• Winterdienst
• Kommunal- und Agrarservice

• Pflege und Unterhaltung von
Außenanlagen aller Art

• Baumfällung und Pflege mit
Seilklettertechnik und Hubarbeitsbühne

• Wurzelstockentfernung
• Gartengestaltung
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Impressum 
Herausgeber: Gemeinde Hebertshausen, Am Weinberg 1, 
85241 Hebertshausen, Telefon 0 81 31 / 2 92 86-0, 
E-Mail: poststelle@hebertshausen.de 

Für Druckfehler, falsche oder unterlassene Eintragungen wird keine 
Haftung übernommen. Nachdruck – auch auszugsweise – sowie die 
fotomechanische Wiedergabe und Speicherung in elektronischen Me-
dien ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. 

Fotos: Gemeinde Hebertshausen und bei den jeweiligen Einrichtun-
gen, Institutionen und Einzelpersonen. Für Urheber- und Bildrechte 
sowie Datenschutzansprüche Dritter sind die Lieferanten verantwort-
lich und wir gehen davon aus, dass die Einwilligung zur Veröffent-
lichung der uns zur Verfügung gestellten Daten (Fotos und Texten) 
vorliegt. 

Gesamtherstellung: ITmedia GmbH, Stauffenbergstraße 2a, 
85051 Ingolstadt

Druck: Schmidl & Rotaplan Druck GmbH, Hofer Straße 1, 
93057 Regensburg 

Auflage: 2.600 Stück 

Verteilung: Das Informationsblatt „Steinbock“ erscheint 6x jährlich 
und wird kostenlos an alle Haushalte im Gemeindegebiet verteilt 

Notrufe 

Polizeinotruf 1 10 

Feuerwehr 1 12 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Giftnotruf Bayern 0 89 / 19 240 

Krankentransport 19 222 

Telefonseelsorge 
Katholisch 0 800 / 111 0 222 
Evangelisch 0 800 / 111 0 111 

Frauennotruf tgl. 24 Std. 2 63 99 

Tierschutzverein Dachau e.V. 0 81 31 / 5 36 36 

Störungsdienste 

24 h Stördienst ESB Erdgas 0 81 41 / 5 02 20 

Störungsdienst Bayernwerk AG 
Störungsnummer Strom 09 41 / 28 00 33 66 
Technischer Kundenservice für Strom 09 41 / 28 00 33 11 

Schott GmbH

Bahnhofstraße 36 | 85241 Hebertshausen
Tel. 0 81 31 / 18 20 | Fax 0 81 31 / 1 44 94 

Mobil 01 71 / 8 25 27 10

www.raumausstattung-schott.de

Telefon  08131-33 59 780 
Fax        08131-33 59 792 
 
info@eisenmannteam.de 
www.eisenmannteam.de 
 

 
Goppertshofen 4   
85241 Hebertshausen 
 
Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 8:00-18:00 Uhr 
Sa. 8:00- 12:00 Uhr 

Gewerbestraße 13 
85241 Hebertshausen 
Telefon (08131) 5 83 25 
Mobil 0171-7 54 47 26 
E-Mail: 
kontakt@steinert-kanalbau.de
Internet: 
www.steinert-kanalbau.de 

Peter Steinert GmbHPeter Steinert GmbH
Abscheideanlagen · Dichtheitsprüfungen
Kanalanschluss · TV-Kanaluntersuchung
Reparaturen · Regenwasserzisternen
biologische Kleinkläranlagen

BIOPUTENWALLNERS
BESTE QUALITÄT.
IN BESTER VERANTWORTUNG.

Vom Acker zur Putenwiese bis
zum Hofverkauf.

Schauts vorbei!
www.wallners-bioputen.de
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Gewerbestraße 14b 
85241 Hebertshausen 
Telefon 08131 / 61 87 62  
Telefax 08131 / 61 87 63 
info@pellinger-innenausbau.de 
www.pellinger-innenausbau.de

Komplettausbau

Trockenbauarbeiten

Dachausbau

Bodenbelagsarbeiten

Innentüren

Raumakustik

Brandschutzarbeiten

BERATUNG.
PLANUNG.
AUSFÜHRUNG.

WIR ERSCHAFFEN RÄUME.

Bitte sagen Sie‘s weiter:

www.pellinger-innenausbau.de/karriereWir bilden aus!

SSKÜCHEN TADELKÜCHEN TADEL
+WOHNMÖBEL+WOHNMÖBEL

next125

Wir machen uns stark für Sie!Wir machen uns stark für Sie!

ÜberÜber

3030
JahreJahreIndersdorfer Straße 11 Indersdorfer Straße 11 

85241 Ampermoching 85241 Ampermoching 
Tel. 0 81 39/76 67 Tel. 0 81 39/76 67 
Fax 0 81 39/77 20Fax 0 81 39/77 20  www.kuechenstadel.de www.kuechenstadel.de 

Heizen mit Sonnenenergie.
Die Wärmepumpe macht’s möglich – 
auch in kalten Winternächten

Rosenstr. 22 | 85241 Ampermoching | Tel. 0 81 39/5 70 
www.stifter-elektro.de | info@stifter-elektro.de

Sommerstraße 15 • 85241 Hebertshausen
Tel./Fax: 0 81 31 / 27 40 95 • Handy: 01 51 / 15 73 97 84

info@dubitzky-stefan.de

• Rasenmähen
• Heckenschneiden
• Winterdienst
• Pflasterarbeiten

• Treppenhausreinigung
• Baumfällung
• Häckselarbeiten
• Objektpflege u.v.m.

DUBITZKYSTEFAN
HAUSMEISTERSERVICE

Bestattungskraft (m/w/d)
in Festanstellung ganztags oder in Teilzeit sowie Aushilfen 
mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten zur Verstärkung unseres 

Teams ab sofort gesucht!

Das würden wir uns von Ihnen wünschen: 
 ◾ gepflegtes Erscheinungsbild und pietätvolles Auftreten
 ◾ gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift
 ◾ Führerschein-Kl. B (alt: Klasse 3), evtl. mit Anhänger
 ◾ Bereitschaft zur körperlichen Arbeit 
 ◾ Teamfähigkeit
 ◾ Einsatzbereitschaft im Wechsel bei Tag und Nacht sowie 

an Wochenenden

Das können Sie von uns erwarten:
 ◾ abwechslungsreiche Aufgabengebiete mit hoher 

Wertschätzung Ihrer Arbeit
 ◾ gründliche Einarbeitung für Quereinsteiger
 ◾ übertarifliche Bezahlung mit weiteren Zulagen und 

Vergütungen
 ◾ sicherer Arbeitsplatz

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, 
freuen wir uns über Ihre Bewerbung!

Bestattungen Kraus
Inh. Robert Kraus

Dorfstraße 33, 85241 Hebertshausen, OT Prittlbach
Tel. 08131/33 30 70 – info@bestattungenkraus.de
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